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Gemeinde Warnow
Gemeindevertretung Warnow

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

2 Bestätigung der Tagesordnung

3 Einwohnerfragestunde

4 Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 18.12.2019

5 Bericht des Bürgermeisters

6 Einzahlungen aus Spenden 2019 VO/11GV/2020-191

7 Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur Erstvergabe eines 
Erdgaskonzessionsvertrages

VO/11GV/2020-193

8 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

9 Beschluss über den Antrag auf Fördermittel des Programmes 
"Zukunftsfähige Feuerwehr"

VO/11GV/2020-192

10 Anfragen und Mitteilungen

Öffentlicher Teil

11 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im 
nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Kacprzyk
Bürgermeister

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Warnow, Nr: SI/11GV/2020/38

Sitzungstermin: Mittwoch, 26.02.2020, 19:00 Uhr

Ort, Raum: Informations- und Begegnungsstätte, 23936 Warnow, Am Schulsteig 1
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Gemeinde Warnow

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/11GV/2020-191
öffentlich

14.01.2020
Stoffregen, Brigitte

Einzahlungen aus Spenden 2019
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

26.02.2020 Gemeindevertretung Warnow

Die Gemeindevertretung nimmt die anliegende Übersicht der eingegangenen Zuwendungen 
zur Kenntnis und erteilt ihre Zustimmung zur Annahme der Zuwendungen für den jeweils 
angegebenen Zweck durch den Bürgermeister.                                                         
Sachverhalt: 
Gemäß § 44 (4) Kommunalverfassung MV darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
u.a. Zuwendungen (Spenden) einwerben und annehmen. Zuwendungen dürfen nur durch 
den Bürgermeister oder einen Stellvertreter eingeworben, das Angebot einer Zuwendung nur 
von ihnen entgegengenommen werden. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet die 
Gemeindevertretung, soweit eine in der Hauptsatzung festzulegende Wertgrenze von 
höchstens 1.000 Euro überschritten wird. Gemäß § 8 (2), Nr. 13 entscheidet der 
Bürgermeister bei Beträgen unter 100,00 Euro.
Da die Zuwendungen in der Regel unangekündigt eingezahlt werden und der 
Verwendungszweck durch den Einzahler vorgegeben wird, hat der Bürgermeister diese per 
Anordnung angenommen. Eine Annahme durch die Gemeindevertretung ist somit praktisch 
nicht möglich, es sei denn, die Zuwendung war Bestandteil des Haushaltes. Somit ist ein 
nachträglicher Beschluss durch die Gemeindevertretung notwendig.
Zusätzlich ist durch die Gemeinde jährlich ein Bericht zu erstellen, in welchem die Geber, die 
Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind. Der jeweils aktuelle Bericht ist 
der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und 
liegt dem Beschluss als Anlage bei.   
                         

Finanzielle Auswirkungen:
Die Zuwendungen führen in der Regel zu Mehreinzahlungen und somit zur Verbesserung 
des Finanzhaushaltes.                             
Anlage/n:
Übersicht über die Spendeneingänge 2019                             

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Übersicht der Spendeneingänge gem. § 44 Absatz 4 Satz 5 KV M-V

Gemeinde:Warnow Jahr: 2019

Name/ Firma des Spenders Geldspende
Betrag in Euro

Sachspende
Betrag in Euro

.Emgangsdatum Begünstigter Zweck

Wieggrebe, Ute und Wilhelm 100,00 05.11.2019 Freiwillige Feuerwehr

Grevesmühlen, 14.01.2020
Ort, Datum

;

Unterschrift% Dienstsiegel
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Gemeinde Warnow

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/11GV/2020-193
öffentlich

04.02.2020
Herpich, Cornelia

Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur Erstvergabe eines 
Erdgaskonzessionsvertrages
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

26.02.2020 Gemeindevertretung Warnow

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beabsichtigt erstmals einen Konzessionsvertrag für die 
Erdgasversorgung mit einer Laufzeit von 20 Jahren abzuschließen. Die Verwaltung wird 
beauftragt das Vergabeverfahren einzuleiten und durchzuführen.
 
Sachverhalt: 
Die Gemeinde Warnow hat bislang keine Nutzungsrechte an öffentlichen Wegen und 
Verkehrsflächen sowie sonstiger gemeindlicher Grundstücke an einen Gasversorger 
vergeben. Um den Einwohnern der Gemeinde eine Versorgung mit Erdgas zu ermöglichen, 
soll ein Konzessionsvertrag mit einem Erdgasversorger abgeschlossen werden. Die Vergabe 
hat gemäß § 46 Energiewirtschaftsgesetz, in Kraft getreten am 13.07.2005, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 05.12.2019 (BGBl. I S. 2002), zu erfolgen. Die Absicht der Gemeinde ist 
im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.
Folgender Ablaufplan ist grundsätzlich vorgesehen:

1.      Veröffentlichung im Bundesanzeiger,  
2.      Interessenbekundungen: bis 3 Monate ab Tag der Veröffentlichung,
3.      Festlegung der Vertragsinhalte und Bewertungskriterien für die Angebote und 

Abstimmung mit den Gemeindevertretung ( spätestens bis vor Ablauf 
Interessenbekundungsfrist),

4.      Vorbereitung eines Vertragsentwurfes,
5.      Verfahrensbrief an Bewerber einschließlich Vertragsentwurf und Netzunterlagen,
6.      Angebotsabgabefrist 6 Wochen,
7.      Auswahl- und Verhandlungsverfahren,
8.      Beschluss Gemeindevertretung,
9.      Abschluss Konzessionsvertrag,
10.  Veröffentlichung der Entscheidung.

 

Finanzielle Auswirkungen: Einnahme von Konzessionsabgaben, die erst mit Abschluss 
des Vergabeverfahrens und einen Konzessionsvertrages bestimmbar sind
 
Anlagen: Auszug § 46 EnWG
 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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zurück weiter

zum Seitenanfang Seite ausdrucken

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz
- EnWG)

§ 46 Wegenutzungsverträge
(1) Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich
Fernwirkleitungen zur Netzsteuerung und Zubehör, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im
Gemeindegebiet diskriminierungsfrei durch Vertrag zur Verfügung zu stellen. Unbeschadet ihrer Verpflichtungen nach
Satz 1 können die Gemeinden den Abschluss von Verträgen ablehnen, solange das Energieversorgungsunternehmen
die Zahlung von Konzessionsabgaben in Höhe der Höchstsätze nach § 48 Absatz 2 verweigert und eine Einigung über
die Höhe der Konzessionsabgaben noch nicht erzielt ist.
(2) Verträge von Energieversorgungsunternehmen mit Gemeinden über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die
Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zu einem Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im
Gemeindegebiet gehören, dürfen höchstens für eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen werden. Werden solche
Verträge nach ihrem Ablauf nicht verlängert, so ist der bisher Nutzungsberechtigte verpflichtet, seine für den Betrieb der
Netze der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet notwendigen Verteilungsanlagen dem neuen
Energieversorgungsunternehmen gegen Zahlung einer wirtschaftlich angemessenen Vergütung zu übereignen. Das
neue Energieversorgungsunternehmen kann statt der Übereignung verlangen, dass ihm der Besitz hieran eingeräumt
wird. Für die wirtschaftlich angemessene Vergütung ist der sich nach den zu erzielenden Erlösen bemessende
objektivierte Ertragswert des Energieversorgungsnetzes maßgeblich. Die Möglichkeit zur Einigung auf eine anderweitig
basierte Vergütung bleibt unberührt.
(3) Die Gemeinden machen spätestens zwei Jahre vor Ablauf von Verträgen nach Absatz 2 das Vertragsende und einen
ausdrücklichen Hinweis auf die nach § 46a von der Gemeinde in geeigneter Form zu veröffentlichenden Daten sowie
den Ort der Veröffentlichung durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger bekannt. Wenn im Gemeindegebiet mehr als
100 000 Kunden unmittelbar oder mittelbar an das Versorgungsnetz angeschlossen sind, hat die Bekanntmachung
zusätzlich im Amtsblatt der Europäischen Union zu erfolgen. Beabsichtigen Gemeinden eine Verlängerung von
Verträgen nach Absatz 2 vor Ablauf der Vertragslaufzeit, so sind die bestehenden Verträge zu beenden und die
vorzeitige Beendigung sowie das Vertragsende nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 öffentlich bekannt zu geben.
(4) Die Gemeinde ist bei der Auswahl des Unternehmens den Zielen des § 1 Absatz 1 verpflichtet. Unter Wahrung
netzwirtschaftlicher Anforderungen, insbesondere der Versorgungssicherheit und der Kosteneffizienz, können auch
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft berücksichtigt werden. Bei der Gewichtung der einzelnen Auswahlkriterien
ist die Gemeinde berechtigt, den Anforderungen des jeweiligen Netzgebietes Rechnung zu tragen. Die Gemeinde hat
jedem Unternehmen, das innerhalb einer von der Gemeinde in der Bekanntmachung nach Absatz 3 Satz 1 oder 3
gesetzten Frist von mindestens drei Kalendermonaten ein Interesse an der Nutzung der öffentlichen Verkehrswege
bekundet, die Auswahlkriterien und deren Gewichtung in Textform mitzuteilen.
(5) Die Gemeinde hat die Unternehmen, deren Angebote nicht angenommen werden sollen, über die Gründe der
vorgesehenen Ablehnung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des beabsichtigten Vertragsschlusses in
Textform zu informieren. Die Gemeinde macht bei Neuabschluss oder Verlängerung von Verträgen nach Absatz 2 ihre
Entscheidung unter Angabe der maßgeblichen Gründe öffentlich bekannt.
(6) Die Absätze 2 bis 5 finden für Eigenbetriebe der Gemeinden entsprechende Anwendung.
(7) Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Kartellbehörden nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
bleiben unberührt.

Datenschutz

§ 46 EnWG - Einzelnorm https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/__46.html

1 von 1 11.02.2020, 12:01

TOP 7

5 von 5 in Zusammenstellung


	Tagesordnung
	Ö Top 6 VO/11GV/2020-191
	Ö Top 6 VO/11GV/2020-191 Anlage 01 '2020-01-30 Spendeneing. 2019 unterz.'
	Ö Top 7 VO/11GV/2020-193
	Ö Top 7 VO/11GV/2020-193 Anlage 01 '§ 46 EnWG'

